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Vielversprechendes zur IBA
2022 in Wien

Wien ist ein wahres Mieterparadies und
gilt als Beispiel für einen intakten Woh-
nungsmarkt. So jedenfalls die Meinung
vieler Metropolenbewohner andernorts,
die viel Stress mit den hohen Mietern
haben. Dagegen können rund 62% der
Wiener Bevölkerung in Wohnungen mit
gedeckelten Mieten leben. Besonders
preiswert sind die Wohnungen im kom-
munalen Besitz, die 220.000 Wiener
Gemeindebauten. Natürlich melden sich
da auch Kritiker zuWort, die sagen, Wien
ist kein Vorbild, es gibt einige Zusatzzah-
lungen, sodass die Neuvertragsmieten
über alle Teilmärkte hinweg in Wien
unwesentlich niedriger als in Berlin sind.
Zu diesen Kritikern gehört etwa das Berli-
ner Institut empirica, das der Stadt Wien
aber wenigstens eine recht gute Bodenpo-
litik zugesteht. Spannend wird es also in
jedem Fall, wenn die österreichische
Hauptstadt 2022 erstmals zur Internatio-
nalen Bauausstellung (IBA _Wien 2022)
lädt. Und das unter dem Motto „Neues
soziales Wohnen“. Unter diesem Titel ist
nun im Jovis Verlag auch ein umfangrei-
ches Buch erschienen, das eine „Zwischen-
präsentation 2020“ zur IBA und ihrem
zentralen Thema sein soll. Experten aus
Forschung, Planung, Politik und Praxis
kommen darin mit ihren Wahrnehmun-
gen und Thesen zuWort. Die Beiträge von
mehr als 50 Teilnehmern, versehen mit
zum Teil sehr schönen Fotografien und
Skizzen, haben sich in diesem Band ver-
sammelt. Da geht es viel umWienerisches,
etwa ums Wohnen in der „Großwohn-
hausanlage“. Ebenso umdie „Dimension“
der Quartiere, den europaweiten Kampf
um „leistbares Wohnen“ und auch
darum, wie sich die Zukunftsthemen Kli-
mawandel, neue Mobilität und Digitali-
sierung mit Bezahlbarkeit vereinbaren
lassen. Ergänzt werden müsste die The-
menpalette bis 2022 wohl noch um die
Erkenntnisse, wie die Folgen der Corona-
Pandemie das neue soziale Wohnen prä-
gen. Das großformatige Werk in Paper-
backbindung (27,5 cm mal 23 cm) ist
eines, dasmanbequem immermalwieder
nach den aktuell gerade akuten Themen
durchblättern kann. Jutta Ochs

Literaturhinweise

Neues soziales Wohnen,
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Für alle WEG-Fälle

In erweiterter Neuauflage ist ein Ratgeber
aus dem Haufe-Verlag erschienen, der
mehr als 200 Praxisfälle fürWEG-Verwal-
ter auf aktuellem rechtlichen Stand aufbe-
reitet. Die einzelnen Texte sind immer
nach demselben Prinzip aufgebaut: der
Fall – das Problem – die Lösung; das ist
eine bewährte Darstellungsform, die,
nebenbei sei es erwähnt, auch von der
Immobilien Zeitung seit Jahren so ange-
wandt wird. Allerdings werden im Ratge-
ber nicht konkrete Gerichtsurteile vorge-
stellt und analysiert, sondern abstrakte
Situationen beschrieben und nur in den
Fußnoten wird auf Literatur und Recht-
sprechung verwiesen.

Die einzelnen Problemfälle sind nach
Themen aufgeteilt wie z.B. Verwalterver-
gütung, Verkehrssicherung, Eigentümer-
wechsel, WEG-Beschlüsse, Eigentümer-
versammlung, Finanzen, Sonder- und
Gemeinschaftseigentum. Zum Schluss
behandeln die Autoren noch die anste-
hende WEG-Reform anhand des Referen-
tenentwurfs vom 13. Januar 2020. Insge-
samt liegt hier ein sehr brauchbares Buch
vor, das den professionellen Rechtsbei-
stand im Zweifelsfall zwar nicht ersetzen
kann, aber für viele Situationen ausrei-
chend sein dürfte. Thomas Hilsheimer

Massimo Füllbeck,
Cathrin Fuhrländer:
Praxisfälle für WEG-
Verwalter. Haufe Verlag
2. Auflage 2020, 378
Seiten, 39,95 Euro.

Rechtsanwalt
Dr. Steffen Hochstadt

von KNH Rechtsanwälte
Urheber: Thomas Fedra

Baurecht. Die Verjährungsfrist für den
Anspruch auf eine Bauhandwerkersicherung
beginnt erst dann zu laufen, wenn der
Auftragnehmer die Sicherung auch wirklich
verlangt.

OLG Köln, Urteil vom 17. Juni 2020,
Az. 11 U 186/19 (nicht rechtskräftig)

Bauhandwerkersicherheit ist nur
nach Aufforderung zu stellen
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DER FALL

Ein Unternehmen wurde im Jahr 2013
damit beauftragt, Rohbauarbeiten durch-
zuführen. Da der Auftraggeber die
Schlussrechnung vom Juli 2014 unberech-
tigt kürzte, klagte das Unternehmen im
Jahr 2015 den offenen Restwerklohn ein.
Im September 2018 forderte die Firma den

Auftraggeber schriftlich auf, eine Bau-
handwerkersicherheit (§ 648 a BGB a.F.)
zu stellen. Umdie Frage, ob dasUnterneh-
men einen Anspruch auf die Sicherung
hat, streiten die Parteien vor Gericht. Das
LG Köln sah den Anspruch als verjährt an.
Das OLG Köln ist anderer Meinung.
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DIE FOLGEN

Das OLG hält den Anspruch nicht für ver-
jährt. Es sieht in dem Anspruch auf eine
Bauhandwerkersicherheit einen soge-
nannten verhaltenen Anspruch analog zu
§§ 604 Abs. 5, 695 S. 2, 696 S. 2 BGB, den
der BGH für den Rechenschaftsanspruch
gemäß §§ 675, 666 BGB ebenfalls ange-
nommen hat. Dass der Anspruch bereits
mit Abschluss des Bauvertrags fällig wird,
lehnt das OLG Köln ab. Denn bei komple-
xen und häufig langwierigen Bauvorha-
ben stellt sich erst zu einem späten Zeit-

punkt heraus, dass eine Bausicherheit
notwendig ist. Außerdem würde es dem
Kooperationsprinzip widersprechen, so-
fern eine Sicherheit frühzeitig gefordert
wird. Es würde auch unnötige Kosten ver-
ursachen. Aus der Kostentragungsrege-
lung in § 648Abs. 3 S. 1 BGBa.F. ergibt sich
außerdem, dass der Besteller dem Unter-
nehmer eine Kostenlast aufdrängen
könnte, die er gar nicht veranlasst hat,
wenn er befugt wäre, ihm jederzeit unauf-
gefordert die Sicherheit zu stellen.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräf-
tig, doch die Auffassung des OLG Köln
überzeugt, denn sie entspricht der Syste-
matik sowie dem Sinn und Zweck der ein-
schlägigen Vorschriften. Für den Beginn
der Verjährung ist maßgeblich, wann der
Unternehmer den Auftraggeber auffor-
dern muss, eine Sicherheit zu stellen. Das
ist nicht schonmit Abschluss des Vertrags
der Fall. Aufgrund der gesetzlichen Rege-
lung soll der Besteller dem Unternehmer
nämlich nicht bereits mit Abschluss des
Bauvertrags eine Sicherheit einseitig auf-
drängen können. Vielmehr soll die Sicher-
heit erst nach Aufforderung durch den

Unternehmer gestellt werden, da sich in
der Regel auch erst dann ein Sicherungs-
bedürfnis hinreichend konkretisiert hat.
Eine frühzeitige, nur aus Verjährungs-
gründen geltend gemachte Sicherheits-
forderung sollten Unternehmer vermei-
den. Da die Revision zugelassen wurde,
steht eine Entscheidung des BGH noch
aus. Bis dahin haben Unternehmer die
Möglichkeit, statt eine Klage einzurei-
chen, eine Verjährungsverzichtserklärung
des Auftraggebers einzuholen. So können
sie das Risiko einer Verjährung ausschlie-
ßen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Andreas van den

Eikel von White & Case
Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Erklärt der Verkäufer im
Grundstückskaufvertrag, ihm seien keine
unsichtbaren Mängel bekannt, muss der
Käufer beweisen, dass er über Mängel nicht
aufgeklärt wurde.

BGH, Urteil vom 6. März 2020,
Az. V ZR 2/19

Fehlende Mängelaufklärung
muss der Käufer beweisen
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DER FALL

Die Käufer eines Grundstücks mit
Wochenendhaus und einer zu Wohnzwe-
cken genutzten Garage verklagen die Ver-
käufer. Im Vertrag steht, den Verkäufern
seien keine „unsichtbaren“ Mängel be-
kannt und es werde „gekauft wie gese-
hen“. Später verlangte die Baubehörde
den teilweisen Rückbau, da die Garage
nicht zu Wohnzwecken genutzt werden

durfte. Unbestritten war, dass die Verkäu-
fer diesen baurechtswidrigen Zustand
kannten. Streitig war, ob sie die Käufer da-
rüber aufgeklärt haben. Die Erwerber
klagten auf Kaufpreisrückzahlung und
waren in beiden Vorinstanzen erfolgreich.
Die Gerichte waren der Ansicht, dass die
Verkäufer beweisen müssen, dass sie die
Käufer tatsächlich aufgeklärt haben.
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DIE FOLGEN

Das war falsch, stellt der BGH fest, und
verweist die Sache zurück. Die Beweislast
für die unterbliebene Aufklärung über die
Mängel liegt bei den Käufern. Derjenige,
der einen Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anficht,muss darlegen und bewei-
sen, dass die behauptetenUmstände auch
vorliegen. Bei einer Täuschung durch Ver-
schweigen muss bewiesen werden, dass
nicht über die Mängel aufgeklärt wurde.
Dabei müssen die Käufer aber nicht alle
theoretisch denkbaren Möglichkeiten
einer Aufklärung ausräumen. Der Verkäu-
fer hat darzulegen, wo, wann und wie er
aufgeklärt hat, und dies muss der Käufer
widerlegen. Gelingt das, ist der Beweis

erbracht. Die im Vertrag enthaltene Erklä-
rung, es seien keine unsichtbaren Mängel
bekannt, hat keinen Beweiswert und
rechtfertigt nicht, vomGrundsatz der Dar-
legungs- und Beweislast abzuweichen.
Hat eineAufklärung stattgefunden, liegt es
nahe, dass die Verkäufer nicht mehr von
einem „unsichtbaren“ Mangel ausgegan-
gen sind. Die Vermutung, dass der Kauf-
vertrag vollständig und richtig ist, ändert
nichts, da diese Vermutung nicht auch für
Informationen gilt, die bei Besichtigung
und Verhandlung gegeben wurden. Auch
die Vereinbarung, es werde im Zustand
wie bei der letzten Besichtigung verkauft,
lässt keine Rückschlüsse zu.
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WAS IST ZU TUN?

Gerade bei Haftungsregelungen im Ver-
trag ist für eine Durchsetzung oft die
Beweislast entscheidend. Grundsätzlich
muss der Kläger beweisen, dass alle Tat-
bestandsmerkmale für seinen Anspruch
erfüllt sind. Behauptet der Käufer, er sei
nicht aufgeklärt worden, hat der Verkäufer
eine sogenannte sekundäre Darlegungs-
last für den Inhalt, Ort und Zeitpunkt der

erteilten Informationen. Der Käufer muss
dies dann widerlegen, um den Beweis zu
erbringen. Beide Parteien sollten deshalb
darauf achten, alle relevanten Angaben in
den Kaufvertrag aufzunehmen – im Fall
des Verkäufers etwa Aufklärungen, die er
erteilt hat. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Bild: Hellriegel Rechtsanwälte

Mietrecht. Lärm und Schmutz, die von einer
benachbarten Baustelle ausgehen, sind in
der Regel kein Mangel, der zur
Mietminderung berechtigt.

BGH, Urteil vom 29. April 2020,
Az. VIII ZR 31/18

Keine Mietminderung wegen lauter
und schmutziger Baustelle
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DER FALL

Ein Mieter minderte wegen einer Bau-
stelle auf dem Nachbargrundstück und
dem dadurch verursachten Lärm sowie
den Staub- und Schmutzbelastungen die
Miete um 10%. Daraufhin verklagte der
Vermieter ihn auf Zahlung der restlichen

Miete. Das Amtsgericht gab der Klage des
Vermieters statt. In der Berufungsinstanz
wies das Landgericht die Klage indes ab,
sodass der Vermieter Revision einlegte.
Die Revision hatte Erfolg und führte zur
Aufhebung des zweitinstanzlichenUrteils.
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DIE FOLGEN

Nach Auffassung des BGH sind Geräusch-
und Schmutzimmissionen, die von einer
benachbarten Baustelle ausgehen, nicht
automatisch ein Mietmangel, der zur
Mietminderung berechtigt. Damit der
Mieter die Miete mindern kann, müssen
dieMietvertragsparteien in einer Beschaf-
fenheitsvereinbarung ausdrücklich fest-
gehalten haben, dass die Wohnung vor
Baustellenlärm geschützt wird. Weiterhin
ist eine Mietminderung ausgeschlossen,
wenn der Vermieter selbst die Immissio-
nen hinnehmen muss, ohne eigene
Abwehr- oder Entschädigungsmöglich-

keit nach § 906 BGB zu haben. Ob Lärm-,
Staub- und Schmutzbelastungen eine
Mietminderung rechtfertigen, ist im Übri-
gen aufgrund der Objektbezogenheit stets
anhand des konkreten Einzelfalls zu
beantworten. Der einzelne Mieter muss
darlegen, dass die Immissionen die Ge-
brauchstauglichkeit der Wohnung unmit-
telbar beeinträchtigen. Er trägt die Darle-
gungs- und Beweislast dafür, dass es sich
um wesentliche Einflüsse im Sinne des
§ 906 Abs. 1 Satz 1 BGB handelt.
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WAS IST ZU TUN?

In diesemGrundsatzurteil zur Baulücken-
schließung und deren Einflüsse auf be-
nachbarte Mietverhältnisse kommt der
BGH zum Ergebnis, dass Vermieter nicht
einseitig das Risiko von lärmintensiven
Nutzungsänderungen auf Nachbargrund-
stücken tragenmüssen. Vielmehr wird ein
Ausgleich zwischen den Rechten der Mie-
ter und der Vermieter hergestellt. In
Zukunft werden Mietminderungen nur
noch in besonderen Fällen berechtigt
sein. Dies ist zu begrüßen, da Baulücken-
schließungen aufgrund des Bauplatzman-
gels vermehrt vorgenommen werden. Die

daraus resultierenden Beeinträchtigun-
gen sind nicht einseitig auf die Vermieter
abzuwälzen. Auch für die Bauherren hat
die Entscheidung des BGH Grundsatzbe-
deutung: Insbesondere solange sie nach-
weisen können, dass Vorschriften zum
Baulärm eingehalten werden, können sie
einem Verlangen nach einer Übernahme
von Mietminderungen – insbesondere im
Rahmen des Abschlusses von Nachbar-
schaftsvereinbarungen – das Grundsatz-
urteil des Bundesgerichtshofs entgegen-
halten. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH

Maklerrecht. Schließt ein Makler mit einem
Verbraucher einen Vertrag über ein
Internetportal, muss aus der
Widerrufsbelehrung klar hervorgehen, dass
sie sich auf den Maklervertrag und nicht auf
den Grundstückskaufvertrag bezieht.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 27. März 2020,
Az. 7 U 43/19

Ein Maklervertrag erfordert eine
eindeutige Widerrufsbelehrung
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DER FALL

Ein Makler schaltete auf einem Internet-
portal eine Immobilienanzeige. Ein Inte-
ressent meldete sich, und der Makler
übersandte ihm eine Bestätigung der
Anfrage und fügte eine Widerrufsbeleh-
rung bei. Der Wortlaut der Widerrufser-
klärung lautete „Sie haben das Recht, bin-
nen 14 Tage … diesen Vertrag zu widerru-
fen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab
dem Tag des Vertragsschlusses“ und ent-

sprach damit dem gesetzlichen Muster.
Mit einer späteren separaten E-Mail gab
der Makler dem Interessenten die Mög-
lichkeit zum Download eines Exposés.
Der Interessent erwarb das Objekt, wider-
rief den Maklervertrag und verweigerte
die Provisionszahlung. Er argumentierte,
dass die Widerrufsbelehrung unwirksam
war.
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DIE FOLGEN

Der Makler klagte seine Provisionszah-
lung vergeblich ein, die Klagewurde abge-
wiesen. DerMaklerkunde hat denMakler-
vertrag wirksam widerrufen, obwohl die
Widerrufsfrist von 14 Tagendeutlich über-
schritten war. Der Fristablauf war aber
unerheblich, da die Widerrufsbelehrung
nicht ordnungsgemäß war. Deshalb war
der Lauf der Widerrufsfrist nicht in Gang
gesetzt. Es war dem „normal informierten,
angemessen aufmerksamen und verstän-
digen“ Verbraucher nicht ohne weiteres
bewusst, dass sich die Widerrufsbeleh-
rung auf den Maklervertrag beziehen
sollte. Es kam vielmehr in Betracht, dass
sich die Widerrufsbelehrung auf den

Grundstückskaufvertrag bezog, an dessen
Abschluss der Verbraucher in erster Linie
interessiert war. Dass ein Grundstücks-
kaufvertrag noch gar nicht abgeschlossen
war, war nicht relevant, da zumZeitpunkt,
als der Makler dem Interessenten die
Widerrufsbelehrung schickte, auch der
Maklervertrag noch nicht abgeschlossen
war. Dieser kam erst zustande, als der
Kunde die Möglichkeit erhielt, das Exposé
herunterzuladen. Auch die Benennung
des Maklers als Adressat der Widerrufser-
klärung reichte nach der Auffassung des
OLG Düsseldorf zur Beseitigung der
Unklarheit nicht aus, da Makler häufig im
Namen des Verkäufers auftreten.
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WAS IST ZU TUN?

Diese Entscheidung des OLG Düsseldorf
ist sehr verbraucherfreundlich und bestä-
tigt, dass beim Vertragsabschluss mit Ver-
brauchern imWegedes Fernabsatzes, also
vor allem über Internetportale oder per
E-Mail, besondere Vorsicht geboten ist. Es
reicht nicht, dass der Wortlaut der Wider-
rufsbelehrung dem gesetzlichen Muster

entspricht. Erforderlich ist außerdem,
dass für den Verbraucher hinreichend
deutlich wird, dass sie sich auf den – wo-
möglich noch gar nicht zustande gekom-
menen – Maklervertrag bezieht. Das OLG
Düsseldorf legt diesbezüglich einen stren-
gen Maßstab an. (redigiert von Anja Hall)


